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79. Gesetz vom 19. Juni 2012 über die Ehrungen durch das Land Steiermark und die Gemeinden (Steier märkisches Ehrungs-
gesetz – StEhrG).

 [XVI. GPStLT IA EZ 866/1 AB EZ 866/4]

80. Gesetz vom 19. Juni 2012 über den Rechtsschutz gegen Entscheidungen im Rahmen der Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen (Steiermärkisches Vergaberechtsschutzgesetz 2012 – StVergRG 2012).

 [XVI. GPStLT RV EZ 1290/1 AB EZ 1290/3]
 [CELEX-Nr. 31989L0665, 31992L0013, 32009L0081]

81. Gesetz vom 19. Juni 2012, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz 2000 geändert wird 
(StPOG-Novelle 2012).

 [XVI. GPStLT RV EZ 1256/1 AB EZ 1256/3]

82. Gesetz vom 19. Juni 2012, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004 geändert wird (StPEG- 
Novelle 2012).

 [XVI. GPStLT RV EZ 1257/1 AB EZ 1257/3]

83. Gesetz vom 19. Juni 2012, mit dem das Steiermärkische Behindertengesetz geändert wird.
 [XVI. GPStLT IA EZ 1305/1 AB EZ 1305/2]

84. Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 13. August 2012, mit der die Schon gebietsverordnung „Weizer 
Bergland“ geändert wird.

79.

Gesetz vom 19. Juni 2012 über die Ehrungen durch das Land Steiermark und die Gemeinden  
(Steier märkisches Ehrungsgesetz – StEhrG)

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:

§ 1

Ehrungen

Das Land Steiermark und die Gemeinden können Personen anlässlich bestimmter Geburtstags- und Hoch-
zeitsjubiläen ehren.

§ 2

Mitwirkungspflicht

Die Gemeinden haben bei der Auswahl der für Ehrungen durch das Land Steiermark in Betracht kommen-
den Personen mitzuwirken.

§ 3

Veröffentlichung

(1) Das Land Steiermark und die Gemeinden sind berechtigt, die Namen der geehrten Personen in Zeitungen 
oder im Internet zu veröffentlichen oder für eine Veröffentlichung durch andere zu sorgen, sofern sich nicht die für 
eine Ehrung vorgesehenen Personen nach einer entsprechenden Befragung dagegen ausgesprochen haben.

(2) Die für eine Ehrung vorgesehenen Personen sind im Rahmen der Befragung nach Abs. 1 über die Art der 
Veröffentlichung zu informieren.
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§ 4

Verwendung personenbezogener Daten

(1) Die Landesregierung, das Amt der Landesregierung und die Gemeinden dürfen zum Zweck von Ehrungen 
folgende Daten verarbeiten:

1. von Personen, die für eine Ehrung vorgesehen sind:

 Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Familienstand, Daten über das Ergebnis der Be - 
fragung nach § 3, Art der Ehrung;

2. von Auskunftspersonen:

 Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten.

(2) Die Gemeinden dürfen Daten nach Abs. 1 an das Amt der Landesregierung übermitteln, sofern diese 
Daten für die Durchführung von Ehrungen durch das Land Steiermark erforderlich sind.

(3) Daten nach Abs. 1 sind spätestens nach fünf Jahren zu löschen.

§ 5

Eigener Wirkungsbereich

Die Aufgaben der Gemeinde nach diesem Gesetz mit Ausnahme jener nach § 2 sind solche des eigenen 
Wirkungsbereiches.

§ 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 1. September 2012, in 
Kraft.

 Landeshauptmann Erster Landeshauptmannstellvertreter 
 Vo v e s  S c h ü t z e n h ö f e r

80.

Gesetz vom 19. Juni 2012 über den Rechtsschutz gegen Entscheidungen im Rahmen der Vergabe  
von öffentlichen Aufträgen (Steiermärkisches Vergaberechtsschutzgesetz 2012 – StVergRG 2012)

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:
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Anlage: gesondert anfechtbare Entscheidungen

1. Abschnitt 

Geltungsbereich und Zuständigkeit

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Rechtsschutz gegen Entscheidungen von Auftraggeberinnen/Auftraggebern in 
Verfahren nach den bundesrechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens, die gemäß 
Art. 14b Abs. 2 Z. 2 B-VG in den Vollzugsbereich des Landes fallen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Verfahren zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen.

/.



292 LGBl., Stück 31, Nr. 80, ausgegeben am 29. August 2012

§ 2

Gesondert anfechtbare Entscheidungen

(1) Die in der Anlage angeführten Entscheidungen einer Auftraggeberin/eines Auftraggebers sind gesondert 
anfechtbar. Alle anderen Entscheidungen können nur gemeinsam mit der ihnen zeitlich nächst folgenden ge-
sondert anfechtbaren Entscheidung angefochten werden.

(2) In einem Verfahren zur Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungen gilt jede nach außen in Er scheinung 
tretende Festlegung der Auftraggeberin/des Auftraggebers als gesondert anfechtbare Entscheidung. Bei Direkt-
vergaben und Direktvergaben mit vorheriger Bekanntmachung oder nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb 
von nicht prioritären Dienstleistungen gilt Absatz 1.

§ 3

Rechtsschutzbehörde

(1) Der Rechtsschutz gegen Entscheidungen gemäß § 1 obliegt dem Unabhängigen Verwaltungssenat. 

(2) Der Unabhängige Verwaltungssenat übt die ihm durch dieses Gesetz zugewiesene Zuständigkeit in 
erster und letzter Instanz aus.

§ 4

Zuständigkeiten

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat ist auf Antrag zuständig zur Durchführung von Nachprüfungs-
verfahren (2. Abschnitt), zur Erlassung einstweiliger Verfügungen (3. Abschnitt) und zur Durchführung von Fest-
stellungsverfahren (4. Abschnitt).

(2) Bis zur Zuschlagserteilung oder bis zum Widerruf eines Vergabeverfahrens ist der Unabhängige Ver-
waltungssenat zum Zweck der Beseitigung von Verstößen gegen bundesgesetzliche Vorschriften auf dem Gebiet 
des öffentlichen Auftragswesens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-VG), die dazu ergangenen Verordnungen oder 
un mittelbar anwendbares EU-Recht zuständig 

1. zur Erlassung einstweiliger Verfügungen sowie 

2. zur Nichtigerklärung der gesondert anfechtbaren Entscheidungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers im 
Rahmen der von der Antragstellerin/dem Antragsteller geltend gemachten Beschwerdepunkte.

(3) Nach Zuschlagserteilung ist der Unabhängige Verwaltungssenat zuständig 

1. im Rahmen der von der Antragstellerin/dem Antragsteller geltend gemachten Beschwerdepunkte zur Fest-
stellung, ob wegen eines Verstoßes gegen bundesgesetzliche Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen 
Auftragswesens, die dazu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares EU-Recht der Zuschlag 
nicht gemäß den Angaben in der Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch 
und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde; 

2. in einem Verfahren gemäß Z. 1, 4 und 5 auf Antrag der Auftraggeberin/des Auftraggebers zur Feststellung, ob 
die Antragstellerin/der Antragsteller auch bei Einhaltung der bundesgesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet 
des öffentlichen Auftragswesens, der dazu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbaren EU-
Rechts keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hätte;

3. zur Feststellung, ob ein Vergabeverfahren rechtswidrigerweise ohne vorherige Bekanntmachung bzw. ohne 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb durchgeführt wurde;

4. zur Feststellung, ob der Zuschlag rechtswidrigerweise ohne Mitteilung der Zuschlagsentscheidung gemäß 
Bundesvergabegesetz 2006 oder gemäß Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 erteilt wurde;

5. zur Feststellung, ob der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung auf Grund einer Rahmenvereinbarung oder 
eines dynamischen Beschaffungssystems wegen eines Verstoßes gegen das Bundesvergabegesetz 2006 oder 
das Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 rechtswidrig war;

6. in einem Verfahren gemäß den Z. 3 bis 5 zur Nichtigerklärung oder Aufhebung des Vertrages;

7. in einem Verfahren gemäß den Z. 3 bis 5 zur Verhängung von Sanktionen gemäß § 22 Abs. 7.

(4) Nach Erklärung des Widerrufs eines Vergabeverfahrens ist der Unabhängige Verwaltungssenat zuständig

1. im Rahmen der von der Antragstellerin/vom Antragsteller geltend gemachten Beschwerdepunkte zur Fest-
stellung, ob der Widerruf wegen eines Verstoßes gegen die bundesgesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet 
des öffentlichen Auftragswesens, die dazu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares EU-
Recht rechtswidrig war;

2. in einem Verfahren gemäß Z. 1 auf Antrag der Auftraggeberin/des Auftraggebers zur Feststellung, ob die 
Antragstellerin/der Antragsteller auch bei Einhaltung der bundesgesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet 

/.
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des öffentlichen Auftragswesens, der dazu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbaren EU-
Rechts keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hätte;

3. zur Feststellung, ob der Widerruf in rechtswidriger Weise ohne Mitteilung oder Bekanntmachung der Wider-
rufsentscheidung gemäß Bundesvergabegesetz 2006 oder gemäß Bundesvergabegesetz Verteidigung und 
Sicherheit 2012 erklärt wurde;

4. in einem Verfahren gemäß Z. 1 und 3 zur Unwirksamerklärung des Widerrufs.

(5) Bis zur Zuschlagserteilung oder bis zur Erklärung des Widerrufs eines Vergabeverfahrens ist der Unab-
hängige Verwaltungssenat zur Feststellung zuständig, ob die Auftraggeberin/der Auftraggeber nach erheblicher 
Überschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem Ersuchen der Bieterin/des Bieters um Fortführung des 
Verfahrens das Verfahren weder durch eine Widerrufserklärung oder Zuschlagserteilung beendet noch das Ver-
fahren in angemessener Weise fortgeführt hat.

2. Abschnitt

Nachprüfungsverfahren

§ 5

Einleitung des Nachprüfungsverfahrens

(1) Eine Unternehmerin/Ein Unternehmer kann bis zur Zuschlagserteilung oder bis zur Widerrufserklärung 
die Nachprüfung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung der Auftraggeberin/des Auftraggebers im Ver-
gabeverfahren wegen Rechtswidrigkeit beantragen, sofern

1. sie/er ein Interesse am Abschluss eines den Vorschriften im Bereich des öffentlichen Auftragswesens unter-
liegenden Vertrages behauptet und 

2. ihr/ihm durch die behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(2) Ist die zwischen dem Zugang der Verständigung über das Ausscheiden und der Bekanntgabe der 
Zuschlagsentscheidung oder der Widerrufsentscheidung liegende Zeitspanne kürzer als die in § 6 vorgesehene 
Frist, ist eine Bieterin/ein Bieter berechtigt, unter einem die Nachprüfung des Ausscheidens und die Nach -
prüfung der Zuschlagsentscheidung oder der Widerrufsentscheidung binnen der dafür vorgesehenen Fristen zu 
beantragen.

(3) Dem Antrag auf Nachprüfung kommt keine aufschiebende Wirkung für das betreffende Vergabever-
fahren zu.

(4) Wird dieselbe gesondert anfechtbare Entscheidung von mehreren Unternehmerinnen/Unternehmern 
angefochten, dann hat der Unabhängige Verwaltungssenat die Verfahren nach Möglichkeit zur gemeinsamen 
Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. Das hat unter Bedachtnahme auf die bundesgesetzlichen Geheim-
haltungspflichten hinsichtlich der Anzahl und Bezeichnung der am Vergabeverfahren Beteiligten zu erfolgen. 
Eine getrennte Verfahrensführung ist im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Kostenersparnis zu-
lässig.

(5) Ein Antrag auf Nachprüfung ist jedenfalls unzulässig, wenn

1. er sich nicht gegen eine gesondert anfechtbare Entscheidung richtet,

2. er nicht binnen der Fristen des § 6 gestellt wurde oder 

3. er trotz Aufforderung zur Verbesserung nicht ordnungsgemäß vergebührt wurde.

§ 6

Fristen für Nachprüfungsanträge

(1) Anträge auf Nachprüfung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung sind bei einer Übermittlung der 
Entscheidung auf elektronischem Weg oder mittels Telefax sowie bei einer Bekanntmachung der Entscheidung 
binnen zehn Tagen einzubringen, bei einer Übermittlung auf brieflichem Weg binnen 15 Tagen. Die Frist beginnt 
mit der Absendung der Entscheidung bzw. mit der erstmaligen Verfügbarkeit der Bekanntmachung.

(2) Bei der Durchführung eines Vergabeverfahrens im Unterschwellenbereich verkürzt sich die Frist – außer 
im Fall der Anfechtung einer gemäß Bundesvergabegesetz 2006 oder Bundesvergabegesetz Verteidigung und 
Sicherheit 2012 freiwillig bekannt gemachten Entscheidung – auf sieben Tage. 

(3) Bei der Durchführung einer Direktvergabe beträgt die Frist sieben Tage ab dem Zeitpunkt, in dem  
die Antragstellerin/der Antragsteller von der gesondert anfechtbaren Entscheidung Kenntnis erlangt hat oder 
erlangen hätte können. 
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(4) Anträge auf Nachprüfung der Ausschreibung sowie der Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahme-
antrages können über die in den Abs. 1 und 2 genannten Zeiträume hinaus bis spätestens sieben Tage vor Ablauf 
der Angebotsfrist, der Frist zur Vorlage der Wettbewerbsarbeiten oder der Teilnahmefrist eingebracht werden, 
sofern diese Frist mehr als 17 Tage beträgt. Wenn die Ausschreibungs-, Wettbewerbs- oder Auktionsunterlagen, 
die Beschreibung der Bedürfnisse und Anforderungen beim wettbewerblichen Dialog, die Informationen über 
die zu vergebende Leistung sowie über den weiteren Verfahrensverlauf bei der Direktvergabe mit vorheriger 
Bekanntmachung bzw. nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb oder die Aufforderung zur Abgabe eines Teil-
nahmeantrages auf brieflichem Weg übermittelt werden, tritt die Verlängerung der Nachprüfungsfrist erst ein, 
wenn die Angebotsfrist, die Frist zur Vorlage der Wettbewerbsarbeiten oder die Teilnahmefrist mehr als 22 Tage 
beträgt.

§ 7

Inhalt des Nachprüfungsantrages

Ein Nachprüfungsantrag hat zu enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens,

2. die genaue Bezeichnung der gesondert anfechtbaren Entscheidung,

3. die genaue Bezeichnung der Auftraggeberin/des Auftraggebers und der Antragstellerin/des Antragstellers 
einschließlich deren Faxnummer oder elektronischer Adresse,

4. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhalts einschließlich des Interesses am Vertragsabschluss, bei 
Bekämpfung der Zuschlagsentscheidung insbesondere die Bezeichnung der/des für den Zuschlag in Aussicht 
genommenen Bieterin/Bieters,

5. Angaben über den behaupteten drohenden oder bereits eingetretenen Schaden für die Antragstellerin/den 
Antragsteller,

6. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich die Antragstellerin/der Antragsteller als verletzt erachtet,

7. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,

8. den Antrag auf Nichtigerklärung der betreffenden gesondert anfechtbaren Entscheidung,

9. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht wurde.

§ 8

Bekanntmachungen und Verständigungen

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat den Eingang eines Nachprüfungsantrages unverzüglich im 
Internet bekannt zu geben. 

(2) Diese Bekanntmachung hat jedenfalls zu enthalten:

1. das Vergabeverfahren entsprechend den Angaben im Nachprüfungsantrag (§ 7 Z. 1),

2. die gesondert anfechtbare Entscheidung entsprechend den Angaben im Nachprüfungsantrag (§ 7 Z. 2),

3. die betreffende Auftraggeberin/den betreffenden Auftraggeber entsprechend den Angaben im Nach-
prüfungsantrag (§ 7 Z. 3) und 

4. den Hinweis auf die Präklusionsfolgen des § 9 Abs. 3.

(3) Die/Der im Nachprüfungsantrag bezeichnete Auftraggeberin/Auftraggeber ist vom Unabhängigen 
 Verwaltungssenat unverzüglich persönlich vom Eingang des Nachprüfungsantrages zu verständigen. Die Ver-
ständigung hat die in Abs. 2 genannten Angaben zu enthalten.

(4) Wenn die Zuschlagsentscheidung bekämpft wird, dann ist die/der für den Zuschlag in Aussicht genom-
mene Bieterin/Bieter vom Unabhängigen Verwaltungssenat persönlich vom Eingang des Nachprüfungsantrages 
zu verständigen. Die Verständigung hat die in Abs. 2 genannten Angaben zu enthalten.

(5) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung ist vom Unabhängigen Verwaltungssenat im Internet 
kundzumachen. Die Bekanntmachung hat jedenfalls die in Abs. 2 genannten Angaben zu enthalten.

(6) In Nachprüfungsverfahren betreffend die Zuschlagsentscheidung ist die/der für den Zuschlag in Aussicht 
genommene Bieterin/Bieter von der Anberaumung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung persönlich zu 
verständigen.

§ 9

Parteien

(1) Parteien des Nachprüfungsverfahrens sind jedenfalls die Antragstellerin/der Antragsteller und die Auf-
traggeberin/der Auftraggeber.
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(2) Parteien sind ferner jene Unternehmerinnen/Unternehmer, die durch die von der Antragstellerin/dem 
Antragsteller begehrte Entscheidung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen nachteilig berührt 
sein können (Antragsgegnerinnen/Antragsgegner). Wenn die Zuschlagsentscheidung bekämpft wird, ist ins-
besondere die/der für den Zuschlag in Aussicht genommene Bieterin/Bieter Partei des Nachprüfungsverfahrens.

(3) Die/Der in einer Zuschlagsentscheidung für den Zuschlag in Aussicht genommene Bieterin/Bieter ver-
liert die Parteistellung, wenn sie/er nicht binnen zehn Tagen ab Zustellung der persönlichen Verständigung über 
die Einleitung des Nachprüfungsverfahrens (§ 8 Abs. 4) begründete Einwendungen gegen die von der Antrag-
stellerin/dem Antragsteller begehrte Entscheidung erhebt. Andere Parteien im Sinne des Abs. 2 erster Satz ver-
lieren ihre Parteistellung, wenn sie ihre begründeten Einwendungen gegen die von der Antragstellerin/dem 
Antragsteller begehrte Entscheidung nicht binnen zehn Tagen ab der Bekanntmachung der Verfahrensein leitung 
(§ 8 Abs. 1) erheben. Wenn vor Ablauf dieser Fristen eine mündliche Verhandlung stattfindet, sind die Ein-
wendungen spätestens in der mündlichen Verhandlung zu erheben.

(4) Wenn mehrere Unternehmerinnen/Unternehmer dieselbe gesondert anfechtbare Entscheidung an-
gefochten haben, dann kommt ihnen in allen diese Entscheidung betreffenden Nachprüfungsverfahren Partei-
stellung zu.

§ 10

Nichtigerklärung von Entscheidungen 

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat eine im Zuge eines Vergabeverfahrens ergangene gesondert 
anfechtbare Entscheidung einer Auftraggeberin/eines Auftraggebers mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn

1. diese Entscheidung oder eine ihr vorangegangene nicht gesondert anfechtbare Entscheidung die Antrag-
stellerin/den Antragsteller in dem von ihr/ihm nach § 7 Z. 6 geltend gemachten Recht verletzt und

2. die Rechtswidrigkeit für den Ausgang des Vergabeverfahrens von wesentlichem Einfluss ist.

(2) Als Nichtigerklärung rechtswidriger Entscheidungen kommt insbesondere auch die Streichung von 
 diskriminierenden Anforderungen hinsichtlich technischer Leistungsmerkmale sowie hinsichtlich der wirtschaft-
lichen und finanziellen Leistungsfähigkeit in der Ausschreibung oder in jedem sonstigen Dokument des Ver-
gabeverfahrens in Betracht.

§ 11

Entscheidungsfristen

(1) Über Anträge auf Nichtigerklärung von Entscheidungen einer Auftraggeberin/eines Auftraggebers ist 
unverzüglich, spätestens aber zwei Monate nach Einlangen des Antrages, zu entscheiden.

(2) Über Anträge auf Nichtigerklärung von Entscheidungen einer Auftraggeberin/eines Auftraggebers 
betreffend ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung aus dringlich zwingenden Gründen 
oder ein beschleunigtes Verfahren bei Dringlichkeit ist spätestens sechs Wochen nach Einlangen des Antrages zu 
entscheiden, sofern der Unabhängige Verwaltungssenat in diesem Nachprüfungsverfahren eine einstweilige 
Verfügung erlassen hat.

3. Abschnitt

Einstweilige Verfügungen

§ 12

Antragstellung

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat auf Antrag einer Unternehmerin/eines Unternehmers, der/dem 
die Antragsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 nicht offensichtlich fehlen, durch einstweilige Verfügungen un - 
verzüglich vorläufige Maßnahmen anzuordnen, die nötig und geeignet erscheinen, um eine durch die behauptete 
Rechtswidrigkeit einer gesondert anfechtbaren Entscheidung entstandene oder unmittelbar drohende Schädi-
gung von Interessen der Antragstellerin/des Antragstellers zu beseitigen oder zu verhindern.

(2) Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung hat zu enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens, der gesondert anfechtbaren Entscheidung 
sowie der Auftraggeberin/des Auftraggebers und der Antragstellerin/des Antragstellers einschließlich deren 
Faxnummer oder elektronischer Adresse;

2. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes sowie des Vorliegens der in § 5 Abs. 1 genannten Voraus-
setzungen;
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3. die genaue Bezeichnung der behaupteten Rechtswidrigkeit;

4. die genaue Darlegung der unmittelbar drohenden Schädigung der Interessen der Antragstellerin/des Antrag-
stellers und eine Glaubhaftmachung der maßgeblichen Tatsachen;

5. die genaue Bezeichnung der begehrten vorläufigen Maßnahme und

6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht wurde.

(3) Wenn noch kein Nachprüfungsantrag zur Bekämpfung der geltend gemachten Rechtswidrigkeit gestellt 
wurde, ist der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung nur zulässig, wenn er vor Ablauf der in § 6 
festgelegten Frist für die Geltendmachung der betreffenden Rechtswidrigkeit eingebracht wird.

(4) Wird ein Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung zwar rechtzeitig gestellt, in weiterer Folge 
aber bis zum Ablauf der in § 6 bezeichneten Frist kein zulässiger Nachprüfungsantrag zur Bekämpfung der im 
Antrag auf Erlassung der einstweiligen Verfügung bezeichneten Rechtswidrigkeit gestellt oder ein bereits 
gestellter Nachprüfungsantrag nach Ablauf der Antragsfrist wieder zurückgezogen, ist das Verfahren zur Er-
lassung der einstweiligen Verfügung formlos einzustellen. Eine allenfalls erlassene einstweilige Verfügung tritt 
in diesem Fall mit Ablauf der in § 6 bezeichneten Frist oder mit dem Zeitpunkt der Zurückziehung des Nach-
prüfungsantrages außer Kraft. Die Antragstellerin/Der Antragsteller und die Auftraggeberin/der Auftraggeber 
sind vom Außerkrafttreten der einstweiligen Verfügung zu verständigen.

(5) Ein Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ist unzulässig, wenn trotz Aufforderung zur Ver-
besserung der Antrag nicht ordnungsgemäß vergebührt wurde.

§ 13

Verständigung

Der Unabhängige Verwaltungssenat hat die betroffene Auftraggeberin/den betroffenen Auftraggeber vom 
Einlangen eines Antrages auf einstweilige Verfügung, mit dem die Untersagung der Erteilung des Zuschlages, 
die Untersagung des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung, die Untersagung der Erklärung eines Widerrufs 
oder die Unterlassung der Angebotsöffnung begehrt wird, unverzüglich zu verständigen. In der Verständigung 
ist auf die Rechtsfolgen gemäß § 14 hinzuweisen.

§ 14

Aufschiebende Wirkung

Anträgen auf einstweilige Verfügung, die die Untersagung der Erteilung des Zuschlages, die Untersagung 
des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung, die Untersagung der Erklärung des Widerrufs oder die Unter-
lassung der Angebotsöffnung begehren, kommt ab Zugang der Verständigung vom Einlangen des Antrages bis 
zur Entscheidung über den Antrag aufschiebende Wirkung zu. Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber darf bis zur 
Entscheidung über den Antrag

1. bei sonstiger Nichtigkeit den Zuschlag nicht erteilen oder die Rahmenvereinbarung nicht abschließen,

2. bei sonstiger Unwirksamkeit das Vergabeverfahren nicht widerrufen,

3. die Angebote nicht öffnen.

§ 15

Parteien

Parteien im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung sind die Antragstellerin/der Antrag-
steller und die Auftraggeberin/der Auftraggeber.

§ 16

Erlassung der einstweiligen Verfügung

(1) Vor der Erlassung einer einstweiligen Verfügung hat der Unabhängige Verwaltungssenat die voraus-
sehbaren Folgen der zu treffenden Maßnahme für alle möglicherweise geschädigten Interessen der Antrag-
stellerin/des Antragstellers, der sonstigen Bewerberinnen/Bewerber oder Bieterinnen/Bieter und der Auftrag-
geberin/des Auftraggebers sowie ein allfälliges besonderes öffentliches Interesse an der Fortführung des Ver-
gabeverfahrens gegeneinander abzuwägen. Ergibt diese Abwägung ein Überwiegen der nachteiligen Folgen 
einer einstweiligen Verfügung, ist der Antrag auf Erlassung der einstweiligen Verfügung abzuweisen.

(2) Mit einer einstweiligen Verfügung können das gesamte Vergabeverfahren oder einzelne Entscheidungen 
der Auftraggeberin/des Auftraggebers bis zur Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates über eine 
allfällige Nichtigerklärung vorübergehend ausgesetzt oder sonstige geeignete Maßnahmen angeordnet werden. 
Dabei ist die jeweils gelindeste noch zum Ziel führende vorläufige Maßnahme zu verfügen.
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(3) In einer einstweiligen Verfügung ist die Zeit, für welche diese Verfügung getroffen wird, zu bestimmen. 
Die einstweilige Verfügung tritt nach Ablauf der bestimmten Zeit, spätestens jedoch mit der Entscheidung des 
Unabhängigen Verwaltungssenates über den Antrag auf Nichtigerklärung außer Kraft, in dem die betreffende 
Rechtswidrigkeit geltend gemacht wird. Der Unabhängige Verwaltungssenat hat die einstweilige Verfügung 
unverzüglich auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, sobald die Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung 
geführt haben, weggefallen sind. Der Unabhängige Verwaltungssenat hat die einstweilige Verfügung unverzüg-
lich auf Antrag oder von Amts wegen zu erstrecken, wenn die Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung geführt 
haben, nach Ablauf der bestimmten Zeit fortbestehen.

(4) Einstweilige Verfügungen sind sofort vollstreckbar. Für die Vollstreckung gilt das Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz 1991 – VVG.

(5) Ein entgegen einer Anordnung in einer einstweiligen Verfügung erteilter Zuschlag, erfolgter Abschluss 
einer Rahmenvereinbarung oder erklärter Widerruf des Vergabeverfahrens ist absolut nichtig.

§ 17

Entscheidungsfrist

Über Anträge auf Erlassung einstweiliger Verfügungen ist unverzüglich, längstens jedoch binnen sieben 
Werktagen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. Musste der Antrag zur Verbesserung zurückgestellt 
werden, ist über ihn längstens binnen zehn Werktagen zu entscheiden. Die Frist ist gewahrt, wenn die Er ledigung 
an alle Parteien nachweislich vor ihrem Ablauf abgesendet wurde.

4. Abschnitt

Feststellungsverfahren

§ 18

Einleitung des Feststellungsverfahrens

(1) Eine Unternehmerin/Ein Unternehmer, die/der ein Interesse am Abschluss eines dem Anwendungs-
bereich der bundesgesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens unterliegenden 
Vertrages hatte, kann, sofern ihr/ihm durch die behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden entstanden ist oder zu 
entstehen droht, die Feststellung beantragen, dass 

1. der Zuschlag wegen eines Verstoßes gegen die bundesgesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet des öffent-
lichen Auftragswesens, die dazu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares EU-Recht nicht 
gemäß den Angaben in der Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wurde oder 

2. die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bzw. ohne vorherigen Aufruf 
zum Wettbewerb wegen eines Verstoßes gegen die bundesgesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet des 
öffentlichen Auftragswesens, die dazu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares EU-Recht 
rechtswidrig war oder 

3. die Zuschlagserteilung ohne Mitteilung der Zuschlagsentscheidung gemäß Bundesvergabegesetz 2006 oder 
gemäß Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 wegen eines Verstoßes gegen die bundes-
gesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens, die dazu ergangenen Verord-
nungen oder unmittelbar anwendbares EU-Recht rechtswidrig war oder 

4. der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung auf Grund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen 
Beschaffungssystems wegen eines Verstoßes gegen das Bundesvergabegesetz 2006 oder das Bundesvergabe-
gesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 rechtswidrig war oder 

5. die Erklärung des Widerrufs eines Vergabeverfahrens wegen eines Verstoßes gegen die bundesgesetzlichen 
Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens, die dazu ergangenen Verordnungen oder 
unmittelbar anwendbares EU-Recht rechtswidrig war.

Die Antragstellerin/Der Antragsteller kann in einem Antrag mehrere Feststellungen gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 4 
beantragen. Bei einem Antrag auf Feststellung gemäß Z. 1, 3 und 4 kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber 
die Feststellung beantragen, dass die Antragstellerin/der Antragsteller auch bei Einhaltung der bundesgesetz-
lichen Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens, der dazu ergangenen Verordnungen oder 
unmittelbar anwendbaren EU-Rechts keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hätte. Bei einem 
Antrag auf Feststellung gemäß Z. 2 bis 4 kann der Auftraggeber beantragen, von der Nichtigerklärung des Ver-
trages abzusehen oder den Vertrag frühestens mit dem Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung aufzuheben.
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(2) Eine Bieterin/Ein Bieter, die/der ein Interesse am Abschluss eines dem Anwendungsbereich dieses 
 Bundesgesetzes unterliegenden Vertrages hatte, kann die Feststellung beantragen, dass die Auftraggeberin/der 
Auftraggeber nach erheblicher Überschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem Ersuchen der Bieterin/des 
Bieters um Fortführung des Verfahrens ein Verfahren weder durch eine Widerrufserklärung oder Zuschlags-
erteilung beendet noch das Verfahren in angemessener Weise fortgeführt hat.

(3) Werden hinsichtlich desselben Vergabeverfahrens Feststellungsanträge nach Abs. 1 von mehreren Unter-
nehmerinnen/Unternehmern gestellt, hat der Unabhängige Verwaltungssenat die Verfahren nach Möglichkeit 
zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. Eine getrennte Verfahrensführung ist jedenfalls 
zulässig, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist.

(4) Wird während eines anhängigen Nachprüfungsverfahrens der Zuschlag erteilt oder das Vergabever-
fahren widerrufen, ist das Verfahren auf Antrag der Unternehmerin/des Unternehmers, die/der den Nach-
prüfungsantrag gestellt hat, als Feststellungsverfahren weiterzuführen. Dies gilt auch, wenn ein Bescheid des 
Unabhängigen Verwaltungssenates über den Antrag auf Nichtigerklärung einer Auftraggeberentscheidung vom 
Verfassungsgerichtshof oder vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben wurde und vor der Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofes oder des Verwaltungsgerichtshofes der Zuschlag erteilt oder das Vergabeverfahren wider-
rufen worden ist. Bis zur Stellung eines solchen Antrages ruht das Verfahren. Wird bis zum Ablauf der Frist nach 
§ 19 Abs. 1 kein Antrag im Sinne dieses Absatzes gestellt, ist das Verfahren formlos einzustellen. § 19 Abs. 1 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem 
Verwaltungsgerichtshof nicht einzurechnen ist.

(5) Ein Antrag auf Feststellung gemäß Abs. 1 ist unzulässig, wenn der behauptete Verstoß im Rahmen eines 
Nachprüfungsverfahrens hätte geltend gemacht werden können.

(6) Ein Antrag auf Feststellung gemäß Abs. 1 ist weiters unzulässig, wenn der Antrag trotz Aufforderung zur 
Verbesserung nicht ordnungsgemäß vergebührt wurde.

(7) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z. 2 ist ferner unzulässig, wenn die Auftraggeberin/der Auftraggeber die 
Zuschlagsentscheidung gemäß Bundesvergabegesetz 2006 oder gemäß Bundesvergabegesetz Verteidigung und 
Sicherheit 2012 bekannt gemacht hat und der Zuschlag nach einer Frist von zehn Tagen nach der erstmaligen 
Verfügbarkeit der Bekanntmachung erteilt worden ist.

§ 19

Fristen für Feststellungsanträge

(1) Anträge gemäß § 18 Abs. 1 Z. 1 und 5 sowie Abs. 4 sind binnen sechs Wochen ab dem Zeitpunkt ein-
zubringen, in dem die Antragstellerin/der Antragsteller vom Zuschlag bzw. vom Widerruf Kenntnis erlangt hat 
oder Kenntnis hätte erlangen können, längstens jedoch innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten, nach-
dem der Zuschlag erteilt oder das Vergabeverfahren widerrufen wurde. 

(2) Anträge gemäß § 18 Abs. 1 Z. 2 bis 4 sind binnen sechs Monaten ab dem auf die Zuschlagserteilung 
 folgenden Tag einzubringen. Abweichend vom ersten Satz ist 

1. ein Antrag gemäß § 18 Abs. 1 Z. 2 bis 4 – wenn es sich bei der Antragstellerin/dem Antragsteller um eine im 
Vergabeverfahren verbliebene Bieterin/einen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter handelt – binnen  
30 Tagen ab dem Tag der Absendung der Mitteilung gemäß Bundesvergabegesetz 2006 oder gemäß Bundes-
vergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 bzw. 

2. ein Antrag gemäß § 18 Abs. 1 Z. 2 – wenn es sich bei der Antragstellerin/dem Antragsteller nicht um eine im 
Vergabeverfahren verbliebene Bieterin/einen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter handelt – binnen  
30 Tagen ab dem Tag der erstmaligen Verfügbarkeit einer Bekanntmachung gemäß Bundesvergabegesetz 
2006 oder gemäß Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012

einzubringen.

§ 20

Inhalt des Feststellungsantrages

Ein Feststellungsantrag hat jedenfalls zu enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens,

2. die genaue Bezeichnung der Auftraggeberin/des Auftraggebers und der Antragstellerin/des Antragstellers, 
einschließlich deren Faxnummer oder elektronischer Adresse,

3. soweit dies zumutbar ist, die genaue Bezeichnung der/des allfälligen Zuschlagsempfängerin/Zuschlags-
empfängers,

4. die Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes einschließlich des Interesses am Vertragsabschluss,
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5. Angaben über den behaupteten eingetretenen Schaden für die Antragstellerin/den Antragsteller,

6. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich die Antragstellerin/der Antragsteller als verletzt erachtet,

7. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,

8. ein bestimmtes Begehren und 

9. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht wurde.

§ 21

Parteien

Parteien eines Feststellungsverfahrens nach § 4 Abs. 3 und 4 sind die Antragstellerin/der Antragsteller, die 
Auftraggeberin/der Auftraggeber und eine allfällige Zuschlagsempfängerin/ein allfälliger Zuschlagsempfänger. 
Parteien eines Feststellungsverfahrens nach § 4 Abs. 5 sind die Antragstellerin/der Antragsteller, die Auftrag-
geberin/der Auftraggeber und alle im Vergabeverfahren verbliebenen Bieterinnen/Bieter.

§ 22

Feststellung von Rechtsverstößen, Nichtigerklärung und Verhängung von Sanktionen

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat eine Feststellung gemäß § 4 Abs. 3 Z. 1 und Abs. 4 Z. 1 und 3 nur 
dann zu treffen, wenn die Rechtswidrigkeit für den Ausgang des Vergabeverfahrens von wesentlichem Einfluss 
war.

(2) Soweit in diesem Absatz und in den Abs. 4 und 5 nicht anderes bestimmt ist, hat der Unabhängige Ver-
waltungssenat im Oberschwellenbereich den Vertrag im Anschluss an eine Feststellung gemäß § 4 Abs. 3 Z. 3 bis 
5 für absolut nichtig zu erklären. Der Unabhängige Verwaltungssenat hat von einer Nichtigerklärung des Ver-
trages oder einer Aufhebung des Vertrages gemäß den Abs. 4 oder 5 abzusehen, wenn die Auftraggeberin/der 
Auftraggeber dies beantragt hat und zwingende Gründe eines Allgemeininteresses es rechtfertigen, den Vertrag 
aufrechtzuerhalten. Wirtschaftliche Interessen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem betreffenden Ver-
trag stehen, können die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht rechtfertigen, andere wirtschaftliche Interessen 
nur dann, wenn die Nichtigkeit in Ausnahmefällen unverhältnismäßige Folgen hätte.

(3) Soweit in den Abs. 4 bis 6 nicht anderes bestimmt ist, hat der Unabhängige Verwaltungssenat im Unter-
schwellenbereich den Vertrag im Anschluss an eine Feststellung gemäß § 4 Abs. 3 Z. 3 bis 5 für absolut nichtig 
zu erklären, wenn die festgestellte Vorgangsweise der Auftraggeberin/des Auftraggebers auf Grund der bundes-
gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens, der dazu ergangenen Verord-
nungen oder unmittelbar anwendbaren EU-Rechts offenkundig unzulässig war.

(4) Kann die erbrachte Leistung oder ein erbrachter Leistungsteil nicht mehr oder nur wertvermindert rück-
gestellt werden, so hat der Unabhängige Verwaltungssenat, sofern Abs. 5 nicht zur Anwendung kommt, im 
Anschluss an eine Feststellung gemäß § 4 Abs. 3 Z. 3 bis 5 auszusprechen, dass der Vertrag nur so weit auf-
gehoben wird, als Leistungen noch ausständig oder erbrachte Leistungen noch ohne Wertverminderung rück-
stellbar sind.

(5) Der Unabhängige Verwaltungssenat kann im Anschluss an eine Feststellung gemäß § 4 Abs. 3 Z. 3 bis 5 
aussprechen, dass der Vertrag mit dem Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung oder einem späteren Zeitpunkt 
aufgehoben wird, wenn die Auftraggeberin/der Auftraggeber dies beantragt hat. Der Unabhängige Ver-
waltungssenat hat dafür das Interesse der Auftraggeberin/des Auftraggebers an der Aufrechterhaltung 
be stimmter vertraglicher Rechte und Pflichten, das Interesse der Antragstellerin/des Antragstellers an der Auf-
hebung des Vertrages sowie allfällige betroffene öffentliche Interessen gegeneinander abzuwägen.

(6) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat von einer Nichtigerklärung des Vertrages gemäß Abs. 3 oder 
einer Aufhebung des Vertrages gemäß den Abs. 4 oder 5 im Unterschwellenbereich abzusehen, wenn die Auf-
traggeberin/der Auftraggeber dies beantragt hat und das Interesse der Auftraggeberin/des Auftraggebers an  
der Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses das Interesse der Antragstellerin/des Antragstellers an der 
Beendigung des Vertragsverhältnisses – auch unter der Berücksichtigung der jeweils betroffenen öffentlichen 
Interessen – überwiegt.

(7) Wenn der Unabhängige Verwaltungssenat von der Nichtigerklärung des Vertrages gemäß Abs. 2 erster 
Satz oder Abs. 3 abgesehen hat, dann ist eine Geldbuße über die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu ver-
hängen, die wirksam, angemessen und abschreckend sein muss. Die Höchstgrenze für eine Geldbuße beträgt  
20 %, im Unterschwellenbereich 10 % der Auftragssumme. Geldbußen fließen der Steirischen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft mbH (SFG) zu.
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(8) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat bei der Verhängung der Geldbuße die Schwere des Verstoßes, 
die Vorgangsweise der Auftraggeberin/des Auftraggebers sowie sinngemäß die Erschwerungs- und Milderungs-
gründe gemäß § 5 des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG), BGBl. I Nr. 151/2005, heranzuziehen und 
zu berücksichtigen, in welchem Ausmaß der Vertrag aufrechterhalten wird.

(9) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat im Anschluss an eine Feststellung gemäß § 4 Abs. 4 Z. 3 sowie 
im Unterschwellenbereich im Anschluss an eine Feststellung gemäß § 4 Abs. 4 Z. 1 den Widerruf für unwirksam 
zu erklären, wenn

1. die Antragstellerin/der Antragsteller dies beantragt hat und

2. das Interesse der Bieterinnen/Bieter an der Fortführung des Vergabeverfahrens das Interesse der Auftrag-
geberin/des Auftraggebers auch unter Berücksichtigung der allfällig betroffenen öffentlichen Interessen an 
der Beendigung des Vergabeverfahrens überwiegt.

§ 23

Entscheidungsfrist

Feststellungen gemäß § 18 Abs. 1 und 2 sind unverzüglich, spätestens zwei Monate nach Einlangen des 
Antrages, zu treffen.

5. Abschnitt

Verfahrensrechtliche Bestimmungen

§ 24

Auskunftspflicht

(1) Die Auftraggeberinnen/Auftraggeber und vergebenden Stellen haben dem Unabhängigen Verwaltungs-
senat alle für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Auskünfte zu erteilen und alle hiefür erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. Gleiches gilt für die an einem Vergabeverfahren beteiligten Unternehmerinnen/Unter-
nehmer.

(2) Hat eine Auftraggeberin/ein Auftraggeber, eine vergebende Stelle oder eine Unternehmerin/ein Unter-
nehmer Unterlagen nicht vorgelegt, Auskünfte nicht erteilt oder eine Auskunft zwar erteilt, die Unterlagen des 
Vergabeverfahrens aber nicht vorgelegt, so kann der Unabhängige Verwaltungssenat, wenn die Auftraggeberin/
der Auftraggeber oder die Unternehmerin/der Unternehmer auf diese Säumnisfolge vorher ausdrücklich hin-
gewiesen wurde, auf Grund der Behauptungen der/des nicht säumigen Beteiligten entscheiden.

§ 25

Mündliche Verhandlung

(1) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat auf Antrag oder, wenn er dies für erforderlich hält, von Amts 
wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.

(2) Soweit es dem Artikel 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten nicht 
entgegensteht, kann die Verhandlung ungeachtet eines Parteiantrages entfallen, wenn

1. der verfahrenseinleitende Antrag zurückzuweisen ist oder

2. der Unabhängige Verwaltungssenat einen sonstigen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat oder

3. bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass dem verfahrenseinleitenden Antrag stattzugeben oder dass er 
abzuweisen ist.

(3) Die Antragstellerin/Der Antragsteller hat die Durchführung einer Verhandlung im Nachprüfungs- oder 
Feststellungsantrag zu beantragen. Der Auftraggeberin/Dem Auftraggeber sowie etwaigen Antragsgegne-
rinnen/Antragsgegnern ist Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, eine Woche nicht übersteigender Frist 
einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung 
kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien wirksam zurückgezogen werden.

(4) Im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfügung muss keine öffentliche mündliche Verhand-
lung durchgeführt werden.
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§ 26

Zustellungen

Soweit dem Unabhängigen Verwaltungssenat die im Vergabeverfahren bekannt gegebene Faxnummer 
oder elektronische Adresse einer Partei bekannt ist, hat der Unabhängige Verwaltungssenat Erledigungen an 
diese Adresse zuzustellen.

§ 27

Mutwillensstrafen

Die Höchstgrenze für Mutwillensstrafen (§ 35 AVG) beträgt ein Prozent des geschätzten Auftragswertes, 
höchstens jedoch 20.000 Euro. Für die Bemessung der Mutwillensstrafe ist § 19 VStG sinngemäß anzuwenden.

§ 28

Gebühren

(1) Für Anträge gemäß den §§ 5 Abs. 1, 11 Abs. 1 und 18 Abs. 1 und 2 ist von der Antragstellerin/dem 
Antragsteller eine Pauschalgebühr zu entrichten.

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung die Höhe der Gebühr unter Bedachtnahme auf den mit der 
Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat verbundenen Auf-
wand der Behörde und den mit der Antragstellung verbundenen Nutzen für die Antragstellerin/den Antrag-
steller festzulegen. Dabei kann insbesondere die Art des Antrages, des Vergabeverfahrens und des Auftrags-
gegenstandes sowie der Wert des Auftrages berücksichtigt werden.

(3) Bieter- und Arbeitsgemeinschaften haben die Gebühr nur einmal zu entrichten.

(4) Die Gebühr ist bei der Antragstellung zu bezahlen. Nähere Vorschriften über die Art der Einzahlung sind 
von der Landesregierung durch Verordnung festzulegen. 

(5) Die Verwaltung der Gebühr obliegt dem Unabhängigen Verwaltungssenat. Die Gebühr fließt dem Land zu.

§ 29

Gebührenersatz

(1) Vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat – wenn auch nur teilweise – obsiegende Antragstellerinnen/
Antragsteller haben Anspruch auf Ersatz ihrer gemäß § 28 entrichteten Gebühren durch die Auftraggeberin/den 
Auftraggeber. Die Antragstellerin/Der Antragsteller hat ferner Anspruch auf Ersatz der entrichteten Gebühren, 
wenn sie/er während des anhängigen Verfahrens klaglos gestellt wird. 

(2) Ein Anspruch auf Ersatz der Gebühren für einen Antrag auf einstweilige Verfügung besteht nur dann, 
wenn 

1. dem Nachprüfungsantrag (Hauptantrag) stattgegeben wird und 

2. dem Antrag auf einstweilige Verfügung stattgegeben wurde oder der Antrag nur wegen einer Interessen-
abwägung abgewiesen wurde.

(3) Über den Gebührenersatz entscheidet der Unabhängige Verwaltungssenat.

6. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 30

EU-Recht

Mit diesem Gesetz werden folgende Richtlinien umgesetzt:

1. Rechtsmittelrichtlinie: Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffent-
licher Liefer- und Bauaufträge, ABl. L 395 vom 30. 12. 1989, in der Fassung der Richtlinie 92/50/EWG, ABl. L 
2009 vom 24. 7. 1992, und der Richtlinie 2007/66/EG zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/
EWG im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe 
öffentlicher Aufträge, ABl. L 335 vom 20.12.2007;
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2. Sektorenrechtsmittelrichtlinie: Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor, ABl. L 76 vom 23.3.1992, in der 
 Fassung der Richtlinie 2007/66/EG zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG im Hinblick 
auf die Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Auf-
träge, ABl. L 335 vom 20.12.2007.

3. Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung 
der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Ver-
teidigung und Sicherheit und zur Änderung der Richtlinie 2004/17/EG und 2004/18/EG, ABl. L 216 vom 
20.8.2009.

§ 31

Übergangsbestimmungen

Für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes laufende Vergabeverfahren sind die bisherigen Rechtsschutzbestim-
mungen anzuwenden, ebenso für Verfahren, die beim Unabhängigen Verwaltungssenat zu diesem Zeitpunkt 
anhängig sind. 

§ 32

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 30. August 2012, in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes können ab dem der Kundmachung folgenden Tag erlassen 
werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

§ 33

Außerkrafttreten

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Steiermärkische Vergaberechtsschutzgesetz, LGBl. Nr. 154/2006, 
in der Fassung LGBl. Nr. 28/2010, außer Kraft.

 Landeshauptmann Erster Landeshauptmannstellvertreter 
 Vo v e s  S c h ü t z e n h ö f e r

Anlage

Gesondert anfechtbare Entscheidungen:

Verfahrensart Gesondert anfechtbare Entscheidungen

Offenes Verfahren

Ausschreibung; 
sonstige Festlegungen während der Angebotsfrist; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung;

Nicht offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren, 
jeweils mit vorheriger Bekanntmachung oder nach 
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb

Ausschreibung (Aufforderung zur Abgabe eines  
Teilnahmeantrages); 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
sonstige Festlegungen während der Angebotsfrist 
oder während der Verhandlungsphase; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung;
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Verfahrensart Gesondert anfechtbare Entscheidungen

Nicht offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren, 
jeweils ohne vorherige Bekanntmachung oder ohne 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb

Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
sonstige Festlegungen während der Angebotsfrist 
oder der Verhandlungsphase; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung;

Offener Wettbewerb

Ausschreibung; 
Widerrufsentscheidung; 
Entscheidung über die Zuweisung des Preisgeldes 
oder der Zahlungen oder die Nicht-Zulassung  
zur Teilnahme am anschließenden Verhandlungs-
verfahren;

Nicht offener Wettbewerb

Ausschreibung; 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
Widerrufsentscheidung; 
Entscheidung über die Zuweisung des Preisgeldes 
oder der Zahlungen oder die Nicht-Zulassung  
zur Teilnahme am anschließenden Verhandlungs-
verfahren

Geladener Wettbewerb

Wettbewerbsunterlagen; 
Widerrufsentscheidung; 
Entscheidung über die Zuweisung des Preisgeldes 
oder der Zahlungen oder die Direktvergaben nach 
 vorheriger Bekanntmachung oder nach vorherigem 
Aufruf zum Wettbewerb zur Teilnahme am 
an schließenden Verhandlungsverfahren;

Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Gesondert anfechtbare Entscheidung innerhalb des 
zum Abschluss der Rahmenvereinbarung führenden 
offenen Verfahrens, nicht offenen Verfahrens oder 
Verhandlungsverfahrens, jeweils ohne Zuschlags-
entscheidung, oder der Direktvergabe; 
Entscheidung, mit wem die Rahmenvereinbarung 
abgeschlossen werden soll

Vergabe eines Auftrages aufgrund einer Rahmen-
vereinbarung

Erneuter Aufruf zum Wettbewerb; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung;

Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems

Ausschreibung; 
sonstige Festlegungen während der Frist für den 
 Eingang der unverbindlichen Erklärungen zur 
 Leistungserbringung; 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
Widerrufsentscheidung;

Vergabe eines Auftrages aufgrund eines ein-
gerichteten dynamischen Beschaffungssystems

Gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung;

Wettbewerblicher Dialog

Ausschreibung; 
Nicht-Zulassung zu Teilnahme; 
Aufforderung zur Teilnahme; 
Nicht-Berücksichtigung einer Lösung in der  
Dialogphase; 
Abschluss der Dialogphase; 
Aufforderung zur Angebotsabgabe; 
Ausscheiden eines Angebotes; 
Widerrufsentscheidung; 
Zuschlagsentscheidung;
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Verfahrensart Gesondert anfechtbare Entscheidungen

Prüfsystem

Ausschreibung; 
Ablehnung des Antrages auf Aufnahme in das  
Prüfsystem; 
Mitteilung über die beabsichtigte Aberkennung  
der Qualifikation;

Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung oder 
nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb

Wahl des Vergabeverfahrens; 
Vergabebekanntmachung;

Direktvergabe Wahl des Vergabeverfahrens

Alle Verfahrensarten
Wahl eines Vergabeverfahrens ohne gesetzlich 
 vorgeschriebene Vergabebekanntmachung

81.

Gesetz vom 19. Juni 2012, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-Ausführungsge-
setz 2000 geändert wird (StPOG-Novelle 2012)

Der Landtag Steiermark hat in Ausführung des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt in 
der Fassung BGBl. I Nr. 9/2012, beschlossen:

Das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz 2000 – StPOG, LGBl. Nr. 76/2000, zuletzt 
in der Fassung LGBl. Nr. 84/2011, wird wie folgt geändert:

1. § 1a  Abs. 2 erster Satz lautet:

„Bei getrennter Abfolge dürfen die Schülerinnen und Schüler für die Tagesbetreuung in klassen-, schul-
stufen-, schul- oder schulartenübergreifenden Gruppen zusammengefasst werden; die Tagesbetreuung darf 
auch an einzelnen Nachmittagen der Woche in Anspruch genommen werden.“

2. § 1a Abs. 3 letzter Satz lautet:

„Die Schülerinnen und Schüler können klassen-, schulstufen-, schul- oder schulartenübergreifend zu - 
sammengefasst werden.“

3. Im § 3 Abs. 4 und § 7a entfällt jeweils der letzte Satz.

4. § 4 Abs. 2a lautet:

„(2a) An ganztägigen Schulformen ist für die Leitung der Tagesbetreuung eine Lehrerin oder ein Lehrer 
bzw. eine Erzieherin oder ein Erzieher vorzusehen. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforder-
lichen Lehrerinnen und Lehrer, für die individuelle Lernzeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer oder 
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Erzieherinnen und Erzieher und für die Freizeit die erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 
Erzieher oder Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen zu bestellen.“

5. § 12 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Sonderschule umfasst neun Schulstufen. Die letzte Schulstufe ist das Berufsvorbereitungsjahr. Die 
Einteilung der Klassen richtet sich nach dem Alter und der Bildungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. In 
den Unterrichtsgegenständen Deutsch und Mathematik ist die Teilnahme am Unterricht der nächstniedrigeren 
oder nächsthöheren Schulstufe zu ermöglichen, wenn dadurch der individuellen Lernsituation der Schülerinnen 
und Schüler besser entsprochen werden kann.“

6. § 17 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Schülerinnen und Schüler mehrerer Klassen sind in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende 
Fremdsprache  und Mathematik entsprechend ihrer Einstufung in Leistungsgruppen in Schülergruppen (§ 21 Abs. 
1) zusammenzufassen; eine derartige Zusammenfassung kann auch bei Schülerinnen und Schülern einer Klasse 
erfolgen, sofern an der betreffenden Polytechnischen Schule nur eine Klasse geführt wird. Die Zusammenfassung 
in Schülergruppen kann bei einem gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf und Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf entfallen.“

7. Im § 17 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Zur Ermöglichung eines zeitweisen gemeinsamen Unterrichtes von Schülerinnen und Schülern ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf und Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
können zeitweise Klassen der Polytechnischen Schule und Sonderschulklassen gemeinsam geführt werden.“

8. § 19 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Unterricht in den Klassen der Polytechnischen Schule ist durch Fachlehrerinnen und Fachlehrer zu 
erteilen. Für Schülerinnen und Schüler mit bescheidmäßig festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf 
sind der Schule im Falle der Anforderung Lehrerwochenstunden für die Unterrichtserteilung durch eine zusätz-
liche, entsprechend ausgebildete Lehrperson nach Maßgabe des von der Landesregierung zur Verfügung gestell-
ten Rahmens an Lehrerwochenstunden nach Anhörung des Landesschulrates über die Bezirksschulräte zur Ver-
fügung zu stellen. Für einzelne Unterrichtsgegenstände dürfen mit ihrer Zustimmung auch Lehrerinnen und 
Lehrer eingesetzt werden, die keine Ausbildung zur sonderpädagogischen Förderung besitzen.“

9. § 20 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in einer Klasse der Polytechnischen Schule darf 25 nicht über-
schreiten, sofern mit den von der Landesregierung über die Bezirksschulräte zur Verfügung gestellten Lehrer-
wochenstunden im Rahmen des Stellenplans das Auslangen gefunden wird, und soll 20 nicht unterschreiten, 
soweit nicht Abs. 2 Anwendung findet; aus besonderen Gründen sind Abweichungen hievon zulässig. In Klassen, 
in denen Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf mit Schülerinnen und Schülern  
mit bescheidmäßig festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden (Integrationsklasse), 
sollen nicht mehr als fünf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, wobei auf die Art 
und das Ausmaß der Behinderung sowie das Ausmaß des zusätzlichen Lehrereinsatzes Rücksicht zu nehmen ist.“

10. Dem § 26 werden  folgende Abs. 11 und 12 angefügt:

„(11) Die Änderung des § 1a Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 letzter Satz und des § 4 Abs. 2a durch die Novelle 
LGBl. Nr. 81/2012 tritt mit 1. September 2011 in Kraft.

(12) Der Entfall des letzten Satzes in den §§ 3 Abs. 4 und 7a, sowie die Änderungen in den §§ 12 Abs. 1,  
17 Abs. 3, 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 sowie die Hinzufügung des § 17 Abs. 5 durch die Novelle LGBl. Nr. 81/2012 
treten mit 1. September 2012 in Kraft.“

 Landeshauptmann Landesrätin 
 Vo v e s  G r o s s m a n n



306 LGBl., Stück 31, Nr. 82, ausgegeben am 29. August 2012

82.

Gesetz vom 19. Juni 2012, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004 geändert 
wird (StPEG-Novelle 2012)

Der Steiermärkische Landtag hat in Ausführung des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes, BGBl.  
Nr. 163/1955, zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 73/2011, beschlossen:

Das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004 – StPEG 2004, LGBl. Nr. 71/2004, zuletzt in der 
 Fassung LGBl. Nr. 94/2008, wird wie folgt geändert:

1. § 15 Abs. 5 lautet:

„(5) Soweit erforderlich, kann für Expositurklassen, Schulstufen, angeschlossene Klassen einer anderen 
Schulart oder für einzelne Unterrichtsgegenstände ein vom allgemeinen Schulsprengel der betreffenden Pflicht-
schule abweichender Schulsprengel festgesetzt werden.“

2. § 23 Abs. 5 lautet:

„(5) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten nicht für die Abs. 3 und 4. Sofern der Erhalter der aufnehmenden 
Schule zustimmt, ist Abs. 2 weiters bei Aufnahme einer Schülerin/eines Schülers nicht anzuwenden,

1. die/der noch dem Schulsprengel einer stillgelegten oder aufgelassenen Schule angehört, oder 

2. die/der eine Hauptschule mit dem Modellversuch gemäß § 7a des Schulorganisationsgesetzes, BGBl.  
Nr. 242/1962, in der Fassung BGBl. I Nr. 9/2012, besuchen möchte, wenn an der Hauptschule, der die/der Schü-
lerin/Schüler sprengelmäßig angehört, kein Modellversuch gemäß § 7a des Schulorganisationsgesetzes, besteht.“

3. § 24 lautet:
„§ 24

Erhaltung der Pflichtschulen

Im Sinne dieses Gesetzes ist unter Erhaltung von Pflichtschulen die Bereitstellung und Instandhaltung der 
Schulgebäude und der übrigen Schulliegenschaften, deren Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, die Anschaf-
fung und Instandhaltung der Einrichtung und Lehrmittel, die Deckung des sonstigen Sachaufwandes sowie die 
Beistellung des zur Betreuung der Schulgebäude und der übrigen Schulliegenschaften allenfalls erforderlichen 
Hilfspersonals (wie Schulwartin/Schulwart, Reinigungspersonal, Heizerin/Heizer), bei ganztägigen Schulformen 
auch die Vorsorge für das Mittagessen zu verstehen. Ferner ist für die Beistellung von Schulärztinnen/Schulärzten 
sowie an ganztägigen Schulformen für die Beistellung der für die Tagesbetreuung (ausgenommen die Lernzeiten) 
erforderlichen Lehrerinnen/Lehrer, Erzieherinnen/Erzieher oder Freizeitpädagoginnen/Freizeitpädagogen in 
einer Weise vorzusorgen, dass die ihnen auf Grund schulrechtlicher Vorschriften obliegenden Aufgaben durch-
geführt werden können. Im übrigen obliegt die Beistellung des erforderlichen Lehrpersonals dem Land.“

4. § 33 lit. q lautet:

„q) das Mittagessen und für die in der Tagesbetreuung eingesetzten Lehrerinnen/Lehrer, Erzieherinnen/
Erzieher oder Freizeitpädagoginnen/Freizeitpädagogen und die/den Leiterin/Leiter der Tagesbetreuung bei 
ganztägigen Schulformen, soweit dieser Personalaufwand nicht vom Land zu tragen ist.“

5. § 57 Abs. 3 entfällt.

 

6. Dem § 57 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:

„(4) Die Änderungen der §§ 15 Abs. 5 und 23 Abs. 5 und der Entfall des 57 Abs. 3 durch die Novelle LGBl. 
Nr. 82/2012 treten mit 1. September 2012 in Kraft.

(5) Die Änderungen der §§ 24 und 33 lit. q durch die Novelle LGBl. Nr. 82/2012 treten mit 1. September 2011 
in Kraft.“

 Landeshauptmann Landesrätin 
 Vo v e s  G r o s s m a n n



9 LGBl., Stück 31, Nr. 83 und 84, ausgegeben am 29. August 2012 307

83.

Gesetz vom 19. Juni 2012, mit dem das Steiermärkische Behindertengesetz geändert wird

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:

 

Das Steiermärkische Behindertengesetz, LGBl. Nr. 26/2004, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 10/2012, wird 
wie folgt geändert:

 

1. § 7 zweiter Satz lautet:

„Das sind Kosten für die Frühförderung, für den behinderungsbedingten pädagogischen und pflegerischen 
Zusatzaufwand in (heilpädagogischen) Kindergärten und (heilpädagogischen) Horten sowie für den sonstigen 
behinderungsbedingten Zusatzaufwand in inländischen Schulen.“

 

2. Dem § 59 wird folgender Abs. 15 angefügt:

„(15) Die Änderung des § 7 durch die Novelle LGBl. Nr. 83/2012 tritt mit 1. September 2012 in Kraft.“

 Landeshauptmann Erster Landeshauptmannstellvertreter 
 Vo v e s  S c h ü t z e n h ö f e r

84.

Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 13. August 2012, mit der die Schon-
gebietsverordnung „Weizer Bergland“ geändert wird

Auf Grund des § 34 Abs. 2 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215/1959, zuletzt in der Fassung BGBl. I  
Nr. 14/2011, wird verordnet:

Die Schongebietsverordnung „Weizer Bergland, LGBl. Nr. 58/2009, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift zu § 4 lautet: 

„Unzulässige Maßnahmen und Tätigkeiten“

2. § 4 Abs. 1 Einleitungssatz lautet:

„In der Zone I (§ 2 Abs. 1) sind folgende Maßnahmen und Tätigkeiten unzulässig, soweit sie bisher wasser-
rechtlich nicht bewilligt wurden:“
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3. § 4 Abs. 2 Einleitungssatz lautet:

„In der Zone II (§ 2 Abs. 2) sind folgende Maßnahmen und Tätigkeiten unzulässig, soweit sie bisher wasser-
rechtlich nicht bewilligt wurden:“

4. Nach dem § 8 wird folgender § 9 eingefügt:

„§ 9

Inkrafttreten von Novellen

Die Änderungen der Überschrift des § 4 sowie des Einleitungssatzes des § 4 Abs. 1 und 2 durch die Novelle 
LGBl. Nr. 84/2012 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 30. August 2012, in Kraft.“

Für den Landeshauptmann: 
Der Landesrat: 
K u r z m a n n


